
                        
 
 
 
 
 
 
 
Mail-INFO ergeht an:                                                                                                     
alle Mitgliedsgemeinden 

 

                                  
         Eisenstadt, am 12. Dezember 2011 

 

 
Betrifft: Anpassung der Höhe der Bezüge  

    Bezügetabellen für Gemeindemandatare ab 1. Jänner 2012 
 
 

Sehr  geehrter Herr Bürgermeister! 
Werte Gemeindemandatare! 
 
 
In der Anlage übermitteln wir die ab 1. Jänner 2012 gültigen Bezügetabellen für 
Gemeindemandatare. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Bgld. Gemeindebezügegesetzes, LGBl.Nr. 14/1998, i.d.g.F., ist der 
Ausgangsbetrag für die Bezüge der Organe der Gemeinden der Ausgangsbetrag des 
monatlichen Bezugs eines Mitglieds des Nationalrats, wie er mit Wirksamkeit zum 1. Juli 
2007 vom Präsidenten des Rechnungshofs im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht 
wurde. 
 
Die Anpassung dieses Ausgangsbetrages richtet sich nach § 3 des Bundes-
verfassungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre. Gemäß 
dieser Bestimmung hat der Präsident des Rechnungshofes im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung vom 01.12.2011 den angepassten Ausgangsbetrag mit Wirksamkeit 1. Jänner 
2012 mit 
 

8.372,16 Euro 
 

festgelegt.  
 
In der Sitzung des Nationalrates vom 7. Dezember 2011 stand eine weitere Politiker-
nulllohnrunde auf der Tagesordnung. Auf Initiative der Gemeindevertreter wurde ein 
Abänderungsantrag eingebracht und beschlossen, der eine Ausnahme der 
Nulllohnrunde für Bezüge bis zu einem Bruttogehalt von 3.999,-- Euro vorsieht. Für 
das Burgenland bedeutet dies eine Erhöhung der Gemeindebezüge in den 
Kategorien bis 7.000 Einwohner. 
 
 
Das Sitzungsgeld (§ 22 Gemeindebezügegesetz) wird nicht erhöht und bleibt daher bei 
35,00 Euro pro Sitzung.  
 
 



                        
Gemäß § 4 Gemeindebezügegesetz gebührt den anspruchsberechtigten Organen für 
jedes Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von einem Sechstel der Summe 
der Bezüge, die ihnen nach diesem Gesetz für das betreffende Kalendervierteljahr 
tatsächlich zustehen. Auszahlungstermine der Sonderzahlungen sind: 1. März, 1. Juni, 1. 
September und 1. Dezember. 
 
Die auszuzahlenden Nettobeträge sind auf volle 10 Cent zu runden; dabei sind 
Restbeträge von weniger als 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent oder 
mehr auf volle 10 Cent zu ergänzen. Die Bezüge sind im voraus am Anfang eines jeden 
Monats auszuzahlen. Ist der Auszahlungstag kein Arbeitstag, sind die Bezüge und 
Sonderzahlungen am vorhergehenden Arbeitstag auszuzahlen. 
 
Da sich die Höhe der Bürgermeister-Bezüge gemäß § 6 Gemeindebezügegesetz 
nach der Einwohnerzahl richtet, ist gemäß § 25 leg.cit. bis zur Kundmachung der 
nach dem endgültigen Ergebnis der jeweils letzten Volkszählung kundgemachten 
Volkszahl (voraussichtlich im Juni 2013) weiterhin das Ergebnis der Volkszählung 
2001 zu berücksichtigen.  
 
Besonders soll erwähnt werden, dass für die Statutarstädte Eisenstadt und Rust eigene 
Bestimmungen Anwendung finden (4. und 5. Abschnitt des Gemeindebezügegesetzes). 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen! 
    
                                         
 
 

                                        
       LAbg. Bgm. Leo Radakovits                                      Stefan Bubich, BA 
                 Präsident                  Landesgeschäftsführer 

 
 
 
 
Beilagen: 
Tabelle für Bürgermeister, Vizebürgermeister, Gemeindevorstandsmitglieder, 
Gemeinderäte als Gemeindekassier und andere Gemeinderäte mit besonderen Aufgaben;  
Tab. für Ortsvorsteher; 
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Bezüge für Bürgermeister ab 1. Jänner 2012 

 
             Einwohner         Prozentsatz des Bezuges              Bezug 
                                          vom Ausgangsbetrag € 8.372,16 

 
         bis   500   20 vH    1.674,40 

  501 bis 1000   24 vH    2.009,30 

1001 bis 1500   27 vH    2.260,50 

1501 bis 2000   30 vH    2.511,60 

2001 bis 2500   33 vH    2.762,80 

2501 bis 3000   36 vH    3.014,00 

3001 bis 4000   39 vH    3.265,10 

4001 bis 5000   42 vH    3.516,30 

5001 bis 7000   45 vH    3.767,50 

   über 7000 *)     50 vH    4.080,00 

 
 

Bezüge für Vizebürgermeister ab 1. Jänner 2012 
 
                   Einwohner         1. Vizebürgermeister                   2.Vizebürgermeister 
            40 % d. Bgm.Bezuges                  20 % Bgm.Bezuges 

  
         bis   500      669,80       334,90 

  501 bis 1000      803,70     401,90 

1001 bis 1500      904,20     452,10 

1501 bis 2000          1.004,60     502,30 

2001 bis 2500          1.105,10     552,60 

2501 bis 3000          1.205,60     602,80 

3001 bis 4000                    1.306,00     653,00 

4001 bis 5000          1.406,50     703,30 

5001 bis 7000          1.507,00     753,50 

      über 7000 *)               1.632,00     816,00 
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Bezüge für Gemeindevorstände, Gemeinderäte als Gemeindekassiere 

und Gemeinderäte mit besonderen Aufgaben ab 1. Jänner 2012 
 

 
                 Einwohner         Gemeindevorstände    Gemeinderäte mit bes.  
              Gemeinderäte als Gem.Kassier           Aufgaben bis zu  
           15 % d.Bgm.Bezuges              10 % d.Bgm.Bezuges 
                  (nur mit Gemeinderatsbeschluss) 
 
 

          bis  500   251,20     167,40 

  501 bis 1000   301,40    200,90 

1001 bis 1500   339,10    226,00 

1501 bis 2000   376,70    251,20 

2001 bis 2500   414,40    276,30 

2501 bis 3000   452,10    301,40 

3001 bis 4000   489,80    326,50 

4001 bis 5000   527,40    351,60 

5001 bis 7000   565,10    376,80 

  über 7000 *)    612,00    408,00 

 
Bezüge für Ortsvorsteher ab 1. Jänner 2012 

 
 
               Einwohner          Prozentsatz des Bezuges           Bezug  
                           vom Ausgangsbetrag 8.372,16 €            
 
 

               bis   350   3,5 vH                  293,00 

  351 bis   700   4,5 vH      376,70 

  701 bis 1000   6,0 vH      502,30 

  über 1000    7,5 vH      627,90 

 
 
 
*) Keine Erhöhung 
 
(Rundungsfehler vorbehalten) 
 


